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Anzeige der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen

Sehr geehrter Herr Strauß,

mit Schreiben vom 23.06.2020 (Posteingang am 24.06.2019) wurden dem Landkreis
Mansfeld-Südharz die am 14.05.2020 beschlossene Baumschutzsatzung angezeigt.

Davon ausgehend, dass die Sitzung formell rechtmäßig einberufen wurde und der
Beschluss entsprechend der gesetzlichen Grundlagen gefasst wurde, wird auf die
Anforderung zusätzlicher Unterlagen verzichtet.

In die materielle Prüfung der Satzung über den Baumschutz der Stadt Sangerhausen
wurde die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mansfeld-Südharz
entsprechend einbezogen.

Im Ergebnis der fachlichen Stellungnahme durch die Naturschutzbehörde wurde
folgendesfestgestellt:

Der $ 2 Abs. 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen steht im
Widerspruch zur Verordnung zur Aufhebung der Beschlüsse zur Unterschutzstellung
von Baumnaturdenkmalen in der Stadt Sangerhausen inklusive der zugehörigen

Ortsteile sowie Neuverordnung von Bäumenals Baumnaturdenkmale. ,;56 (2) pere
An

Nach $ 5 „Zulässige Handlungen“ der o.g. Verordnung, sind unbeschadet der
artenschutzrechtlichen Bestimmungen, gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG die
nachfolgenden Maßnahmenzulässig:
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1. fachgerechte Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durch die
Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten in Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehörde,
2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahri. S. des
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(SOG LSA). Sie sind der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises unverzüglich

anzuzeigen,
3. Maßnahmen zur Kennzeichnung der Naturdenkmale durch die untere
Naturschutzbehörde,
4. Nutzungen von bestehenden Anlagen (Wege) innerhalb der geschützten
Umgebung,die für diese bestimmte Art der Nutzung vorhanden sind und durch die
das Baumnaturdenkmalnicht zerstört, beschädigt, verändert oder nachhaltig gestört
wird,
5. Sonstige Maßnahmen, zu deren Durchführung eine gesetzliche Verpflichtung
besteht; diese sind hinsichtlich des Zeitpunktes und der Ausführung vor Beginn der
Arbeiten mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Abstimmung entfällt
bei Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr.

Nach & 6 Abs. 1 „Pflege und Erhaltungsmaßnahmen“ entbindet die
Unterschutzstellung die Eigentümer bzw. die Nutzungsberechtigten nicht von der
Verkehrssicherungspflicht.

Somit ist die Regelung des $ 2 Absatz 3 der Baumschutzsatzung der Stadt
Sangerhausen nicht mit der Verordnung zur Aufhebung der Beschlüsse zur

Unterschutzstellung von Baumnaturdenkmalen in der Stadt Sangerhausen inklusive
der zugehörigen Ortsteile sowie Neuverordnung von Bäumen als
Baumnaturdenkmale vereinbart. Jod. & (2) du Ve ods,

Im Weiteren verweist die Praambel der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen
auf das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
zuletzt geändert am 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288).
Ich möchte Sie bitten, den Verweis auf die letzte Änderung des
Kommunalverfassungsgesetztes LSA vom._05.. April 2019 (GVBl. LSA S. 66),
entsprechend aufzunehmen. —mn

Im $ 2 Abs. 4 der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen wird auf das Gesetz
zur Erhaltung des Waldes (Landeswaldgesetz) vom 13.04.1994, GVBl. LSA, S. 520,
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 08. Dezember 2005 GVBl. LSA S. 730
verwiesen. Ich möchte Sie bitte, den Verweis auf die letzte Änderung des
Landeswaldgesetzes vom 25. Februar 2016 GVBl. LSA_S. 946 anzupassen.

Zudem fehlt in der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen der Bezug zum
Artenschutz nach Bundesnaturschutzgesetz vg. §§ 39 und 44,
Bundesnaturschutzgesetz. Die Präambelist dahingehend ebenfalls zu ergänzen.
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Ich möchte Sie insofern bitten, zeitnah eine entsprechende Überarbeitung der
Satzungsregelung des $ 2 Absatz 3 sowie der Präambel vorzunehmen.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

us”
Tränkler

Sachgebietsleiterin Kommunalaufsicht
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